
Weinböhla, den 25.11.2015 

 
Protokoll 

der 9. Sitzung des Verwaltungsausschusses 
 
 
am :  23.11.2015 
im:  Zimmer 8 im Rathaus 
Beginn: 19.00 Uhr 
Ende:  19.10 Uhr 
 
 
Anwesend:  

 
Vorsitzender 
Herr Siegfried Zenker  

 
Gemeinderäte 
Herr Matthias Franke  
Frau Marion Fröbel  
Herr Clemens Hänig  
Frau Uta Kunze  
Frau Brigitte Lipeck  
Herr Otto Neumann  
Herr Frank Vetter  
Herr Andreas Weidmann  

 
Von der Gemeindeverwaltung 
Frau Julia Schneider  
Herr Ronald Schindler  
Frau Sylke Kießler  

 
Gäste 
Herr Stan Schirmer  

 
Abwesend: 
 
Gemeinderäte 
Frau Bettina Grumbach entschuldigt, dienstlich verhindert 

 
 
 
Bürgermeister Zenker eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
Beschlussfähigkeit fest. Zur Tagesordnung gibt es keine Ergänzungen. Zur Bestätigung des 
Protokolls dieser Sitzung werden Gemeinderat Hänig und Gemeinderat Weidmann bestellt.  
 
 
 
 1. Protokollbestätigung der 8. Sitzung des Verwaltungsausschusses am 

05.10.2015 
 Das Protokoll der 8. Sitzung des Verwaltungsausschusses am 23.11.2015 wird 

bestätigt. 
 

  
 2. Finanzangelegenheiten 
 Zu diesem Tagespunkt gibt es keine Ausführungen. 
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3. Erhöhung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige 
Vorlage: 0287/2015 

 Seit 15 Jahren werden zwischen der Gemeinde Weinböhla und ehrenamtlich Tätigen 
im Verantwortungsbereich der Gemeindeverwaltung Weinböhla Verträge über die 
Leistung von ehrenamtlicher Arbeit in unterschiedlichen Bereichen des öffentlichen 
Lebens abgeschlossen. Damals wurde bei der Festlegung der Höhe der 
Aufwandspauschale die Empfehlung des Freistaates Sachsen mit 40 EUR/Monat 
zugrunde gelegt. Die einheitliche Höhe der Aufwandspauschale hat sich seitdem 
nicht verändert. 
Zwischenzeitlich wurde im Einkommensteurgesetz § 3 Nr. 26 und 26 a der 
Steuerfreibetrag für Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als Übungsleiter, 
Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder vergleichbaren nebenberuflichen Tätigkeiten, aus 
nebenberuflichen künstlerischen Tätigkeiten oder der nebenberuflichen Pflege alter, 
kranker oder behinderter Menschen auf 2.400 EUR/Jahr angehoben, so dass eine 
monatliche Aufwandsentschädigung von 60 EUR gerechtfertigt ist. Dieser 
Sachverhalt sollte auch unseren ehrenamtlich Tätigen zugutekommen. 
Nicht betroffen von diesem Beschluss sind dabei Gemeinderäte, Sachverständige 
und Beauftragte der Gemeinde, deren Aufwandsentschädigungen anderen 
gesetzlichen Regelungen unterliegen. 
 

 Beschluss: 
Die monatliche Aufwandspauschale für ehrenamtlich Tätige, die durch einen Vertrag 
über die Ableistung ehrenamtlicher Arbeit mit der Gemeinde Weinböhla gebunden 
sind, wird ab dem 01.01.2016 auf 60,00 EUR angehoben. 
 

 Abstimmungsergebnis: 
Mitglieder des Gremiums: 10 
Anwesende des Gremiums:   9 
Ja-Stimmen:     9 
Nein-Stimmen:    - 
Enthaltung:     - 
Beschlussnummer:  89/09/2015 
 
 

 4. Sonstiges 
 Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Ausführungen. 

 
  
  
 
 
 
 
 
Zenker Gemeinderat 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Kießler Gemeinderat 
Protokollabfassung 
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